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 Veröffentlicht am 11.06.2013

Rechtssatz

Mit der gegenständlichen Verfolgungshandlung in Form einer ?Au0orderung zur Rechtfertigung? wird dem

Berufungswerber für die vorgeworfenen Delikte als Tatzeit lediglich das Datum vorgeworfen, allerdings ohne Angabe

einer näheren Uhrzeit. Da am Tattag nicht nur der Berufungswerber, sondern auch noch andere Personen das

Grundstück für den Modell8ugzeugbetrieb genutzt haben, kann aufgrund der Tatzeitangabe allein mit Datum ohne

nähere Uhrzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerber für Taten bestraft wird, die nicht er, sondern

eine andere Person begangen hat. Mangels einer näheren Präzisierung, zu welcher konkreten Tatzeit die dem

Berufungswerber angelasteten Flüge mit dem Düsenmodell8ugzeug stattgefunden haben sollen, war die vorliegende

behördliche Verfolgungshandlung nicht geeignet die Verjährungsfrist zu unterbrechen. Verfahrenseinstellung.

Schlagworte

Luftfahrt, Modellflüge, Modellflugzeugbetrieb, Flugbetrieb, Präzisierung der Tatzeit, Geeignete Verfolgungshandlung,

Verfolgungsverjährungsfrist

Zuletzt aktualisiert am
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Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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